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Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-422/24 | Storstockholms Lokaltrafik 

DSGVO: Beim Einsatz einer Körperkamera anlässlich der 

Fahrscheinkontrolle müssen dem betroffenen Fahrgast bestimmte 

Informationen unmittelbar zur Verfügung gestellt werden 

Die wichtigsten Informationen können auf einem Hinweisschild angezeigt werden, während die weiteren an 

einem leicht zugänglichen Ort zur Verfügung gestellt werden können 

Ein öffentlicher Verkehrsbetrieb in Stockholm (Schweden) stattet seine Fahrkartenkontrolleure mit Körperkameras 

aus, um anlässlich der Fahrkartenkontrollen die Fahrgäste zu filmen. 

Die schwedische Datenschutzbehörde verhängte gegen dieses Unternehmen wegen Verstößen gegen mehrere 

Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)1 eine Geldbuße. Unter anderem ist sie der Auffassung, 

dass der Einsatz von Körperkameras die Erhebung personenbezogener Daten unmittelbar2 bei den gefilmten 

Personen, die hierüber nur mangelhaft unterrichtet worden seien, ermöglicht habe. 

Das Unternehmen bestreitet eine Verletzung der Informationspflicht. Die personenbezogenen Daten seien indirekt3 

erhoben worden, und bei einer solchen Art der Erhebung würden Zeitpunkt und Umfang dieser Verpflichtung 

anders definiert, so dass die Geldbuße ungerechtfertigt sei. 

Das mit diesem Rechtsstreit befasste schwedische Gericht hat den Gerichtshof um Auslegung der DSGVO ersucht. 

Nach Auffassung des Gerichtshofs müssen betroffene Personen bestimmte Informationen unmittelbar 

erhalten, da die mit Körperkameras erlangten Daten unmittelbar4 bei diesen Personen erhoben werden. 

Die Einstufung einer Datenerhebung als „unmittelbar“ setzt nämlich weder voraus, dass die betroffene Person 

Daten wissentlich zur Verfügung stellt, noch bedarf es einer besonderen Handlung dieser Person. Daten, die bei der 

Beobachtung der Person, die die Quelle dieser Daten ist, gewonnen wurden, werden daher als unmittelbar bei 

dieser Person erhoben angesehen. 

Die zweite Fallgestaltung, in der Daten indirekt erhoben werden, findet Anwendung, wenn der Verantwortliche 

keinen direkten Kontakt zur betroffenen Person hat und die Daten aus einer anderen Quelle erhält. 

Werden die Daten unmittelbar bei der betroffenen Person erhoben, können die Informationspflichten im Rahmen 

eines mehrstufigen Verfahrens5 erfüllt werden. Die wichtigsten Informationen können auf einem Hinweisschild 

angezeigt werden. Die weiteren obligatorischen Informationen können der betroffenen Person in geeigneter und 

vollständiger Weise an einem leicht zugänglichen Ort zur Verfügung gestellt werden. 

HINWEIS: Mit einem Vorabentscheidungsersuchen haben die Gerichte der Mitgliedstaaten die Möglichkeit, dem 

Gerichtshof im Rahmen eines Rechtsstreits, über den sie zu entscheiden haben, Fragen betreffend die Auslegung 
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des Unionsrechts oder die Gültigkeit einer Handlung der Union vorzulegen. Der Gerichtshof entscheidet dabei nicht 

den beim nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreit. Dieser ist unter Zugrundelegung der Entscheidung des 

Gerichtshofs vom nationalen Gericht zu entscheiden. Die Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise 

andere nationale Gerichte, wenn diese über vergleichbare Fragen zu befinden haben. 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nicht amtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext und gegebenenfalls die Zusammenfassung des Urteils werden am Tag der Verkündung auf der 

Curia‑Website veröffentlicht. 

Pressekontakt: Hartmut Ost ✆ +352 4303-3255 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind abrufbar über „Europe by Satellite“ ✆ +32 2 2964106. 

 

 

 

 
1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr. 

2 Art. 13 („Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person“) DSGVO. 

3 Art. 14 („Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden“) DSGVO. 

4 Zu diesen Informationen gehören u. a. der Name und die Kontaktdaten der Verantwortlichen, der Zweck der Verarbeitung, ihre Rechtsgrundlage, 

die Empfänger, die Dauer der Speicherung sowie die Information über das Recht auf Auskunft über die Daten und auf deren Löschung. 

5 Wie in den Leitlinien 3/2019 zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Videogeräte des Europäischen Datenschutzausschusses (EDSA) vom 

29. Januar 2020 vorgesehen. 
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